
Bericht erstellt am:  14.03.2025

Bericht zum LkSG

(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)

Berichtszeitraum von 01.01.2024 bis 31.12.2024

Name der Organisation: Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Anschrift: Otto-von-Guericke-Straße 25, 39104 Magdeburg

Inhaltsverzeichnis
A. Verkürzte Berichtspflicht nach §10 Abs. 3 LkSG 1

   A1. Überwachung des Risikomanagements & Verantwortung der Geschäftsleitung 1

   A2. Ermittelte Risiken und/oder festgestellte Verletzungen 2



Seite 1

A. Verkürzte Berichtspflicht nach §10 Abs. 3 LkSG 
A1. Überwachung des Risikomanagements & Verantwortung der Geschäftsleitung
 
Welche Zuständigkeiten für die Überwachung des Risikomanagements waren im

Berichtszeitraum festgelegt?
  

Lars Kersten; Abteilungsleiter Einkauf
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A. Verkürzte Berichtspflicht nach §10 Abs. 3 LkSG 
A2. Ermittelte Risiken und/oder festgestellte Verletzungen
 
Es wurde im Berichtszeitraum kein menschenrechtliches oder umweltbezogenes Risiko

festgestellt.
 

Beschreiben Sie nachvollziehbar, in welchem Zeitraum die regelmäßige Risikoanalyse

durchgeführt wurde. 

Die Risikoanalyse wird fortlaufend durch ein IT-gestütztes Risikomanagement-Tool durchgeführt

und angepasst. Dabei werden die verwendeten Daten - Pressemeldungen, Indizes, Rankings, etc. -

laufend aktualisiert, sodass eine dynamische, fortlaufende abstrakte Risikobewertung sämtlicher

Zulieferer gewährleistet ist. Nach Ermittlung der abstrakten Risiken werden abstrakt risikobehaftete

Unternehmen einer konkreten Risikoanalyse unterzogen. Die konkrete Risikoanalyse wird auf Basis

der dynamischen, abstrakten Analyse vierteljährlich durchgeführt.
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A. Verkürzte Berichtspflicht nach §10 Abs. 3 LkSG 
A2. Ermittelte Risiken und/oder festgestellte Verletzungen
 
Es wurde im Berichtszeitraum kein menschenrechtliches oder umweltbezogenes Risiko

festgestellt.
 

Beschreiben Sie nachvollziehbar die wesentlichen Schritte und Methoden der Risikoanalyse, zum

Beispiel a) die genutzten internen und externen Quellen im Rahmen der abstrakten

Risikobetrachtung, b) die Methodik der Identifikation, Bewertung und Priorisierung im Rahmen

der konkreten Risikobetrachtung, c) ob und inwieweit Informationen zu Risiken und

tatsächlichen Pflichtverletzungen, die durch die Bearbeitung von Hinweisen aus dem

Beschwerdeverfahren des Unternehmens gewonnen wurden, bei der Risikoanalyse berücksichtigt

wurden und d) wie im Rahmen der Risikoanalyse die Interessen der potentiell betroffenen

Personen angemessen berücksichtigt werden. 

Für die Durchführung der Risikoanalyse nutzt das Unternehmen ein Risikomanagement-Tool. Das

System bietet eine ganzheitliche Softwarelösung zur IT-gestützen Umsetzung der Anforderungen

des LkSG und ermöglicht so ein an den Kriterien des LkSG orientiertes Risiko- und

Lieferantenmanagement. Die Software bietet einen detaillierten Überblick über den eigenen

Geschäftsbereich, die unmittelbaren Zulieferer und – bei entsprechender Kenntnis – die mittelbaren

Zulieferer und bildet deren spezifische menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken

angemessen ab. In das System werden sämtliche unmittelbaren Zulieferer und Unternehmen des

eigenen Geschäftsbereichs eingepflegt. Anhand anerkannter Indizes und Pressemitteilungen wird

für jedes eingepflegte Unternehmen und jede geschützte Rechtsposition ein abstraktes Risiko

ermittelt. Je nach abstrakter Risikodisposition der Unternehmen werden in einem zweiten Schritt

die konkreten Risiken bei einzelnen Zulieferern ermittelt. Das konkrete Risiko wird auf Grundlage

einer Selbstbewertung, dem Nachweis der Erfüllung von auditbasierten Standards, Erkenntnissen

aus der Lieferbeziehung oder Hinweisen aus dem Beschwerdeverfahren berechnet. Auf Grundlage

des konkreten Risikos können sodann individuelle Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden. 
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A. Verkürzte Berichtspflicht nach §10 Abs. 3 LkSG 
A2. Ermittelte Risiken und/oder festgestellte Verletzungen
 
Es wurde im Berichtszeitraum keine Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen

Pflicht festgestellt.
 

Beschreiben Sie nachvollziehbar, anhand welcher Verfahren Verletzungen im eigenen

Geschäftsbereich festgestellt werden können. 

Für das eigene Unternehmen wird auf der Basis eines IT-gestützten Risikomanagement-Tools eine

fortlaufende Risikoanalyse durchgeführt. Zudem orientiert sich das Unternehmen im gesamten

Geschäftsbereich am VDV-Leitfaden 9073, VDV: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Den

Mitarbeitern des eigenen Geschäftsbereiches steht bei Feststellung von Verletzungen, neben der

direkten Ansprache des Vorgesetzten, der Innenrevision oder der beauftragten Person, ein

öffentlich zugängliches Meldeportal zur Verfügung.   
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A. Verkürzte Berichtspflicht nach §10 Abs. 3 LkSG 
A2. Ermittelte Risiken und/oder festgestellte Verletzungen
 
Es wurde im Berichtszeitraum keine Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen

Pflicht festgestellt.
 

Beschreiben Sie nachvollziehbar, anhand welcher Verfahren Verletzungen bei unmittelbaren

Zulieferern festgestellt werden können. 

Es wird auf der Basis eines IT-gestützten Risikomanagement-Tools eine fortlaufende Risikoanalyse

durchgeführt. Zudem werden neue Lieferanten im Rahmen des Lieferantenmanagements und auf

der Grundlage des VDV-Leitfadens 9073, VDV: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen beraten

und/oder ggf. auditiert. Zudem besteht die Möglichkeit über ein öffentliches Meldeportal -

Internetseite des Unternehmens - Informationen an das Unternehmen zu übermitteln.
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A. Verkürzte Berichtspflicht nach §10 Abs. 3 LkSG 
A2. Ermittelte Risiken und/oder festgestellte Verletzungen
 
Es wurde im Berichtszeitraum keine Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen

Pflicht festgestellt.
 

Beschreiben Sie nachvollziehbar, anhand welcher Verfahren Verletzungen bei mittelbaren

Zulieferern festgestellt werden können. 

Es wird auf der Basis eines IT-gestützten Risikomanagement-Tools eine fortlaufende Risikoanalyse

durchgeführt. Zudem besteht die Möglichkeit über ein öffentliches Meldeportal Informationen an

das Unternehmen zu übermitteln.


